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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.2013

Norm

AußStrG 2005 §107a

Rechtssatz

Antragslegitimiert sind nach dem klaren Wortlaut des § 107a AußStrG das Kind und jene Person, in deren Obsorge

eingegri8en wird, nicht jedoch auch der Jugendwohlfahrtsträger. Letzterem steht es nicht o8en, die von ihm

vorgenommene Maßnahme in Zweifelsfällen oder zu seiner (haftungsrechtlichen) Entlastung einer vorläu>gen

Zulässigkeitsprüfung zuzuführen.Antragslegitimiert sind nach dem klaren Wortlaut des Paragraph 107 a, AußStrG das

Kind und jene Person, in deren Obsorge eingegri8en wird, nicht jedoch auch der Jugendwohlfahrtsträger. Letzterem

steht es nicht o8en, die von ihm vorgenommene Maßnahme in Zweifelsfällen oder zu seiner (haftungsrechtlichen)

Entlastung einer vorläufigen Zulässigkeitsprüfung zuzuführen.
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